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Spannungsp ole wollen G WISS noch yründlıcher diskutiert werden enn der interrelig1-
(SC Dialog 1ST weıterhin ergänzungsbedürftftig zumındest ergänzungsfähig „Buddha
meditiert Jesus cschreit Das 1ST AMAFT C111 verbreıteter Slogan Grunde jedoch 1LL1UI

C1I1LC sprachlich brillante Vereintfachung der komplexen Unterschiede Jesus Christus,
der CWISZ Frohe, erscheint treiliıch der Gestalt ULLSCICI Freudlosigkeit und Irauer

Welinens und Stöhnens diesem Ta der TIränen U115 AUS der Knechtschaft des
Seufzens dıe verlorene Freude, 1115 verlorene Paradıes zurückzuholen Er ce]lhst ber
1ST allezeıt troh der beatıfica uch WCCI1I1 Kreuz den Psalm betet
„Meın Ott IL1C111 Ott hast du miıch Stich velassen!“ 15 34) Jesus han-
delt weder „typisch“ noch „schematıisch“ Vielmehr lässt alle Möglıichkeiten velten
die vollen Menschseıin enthalten sind und verkündet jeweıls das passende Wort
rechten Augenblick Nur C1I1LC kontinulerliche Betrachtung des Dahlze Lebens Jesu
kann U115 VOozxI Einseitigkeiten bewahren und mehr die Freiheit SC1II1LCI Spirıtua-
lıtät hıneintführen DiIie Getfahr des (Quiet1ismus alltägliıchen Leben IA erschreckend
orofß C111l die des übertreibenden Aktıyıismus 1ST keineswegs WEILSCI schliımm Wer
diese Spannungen Alltag sıch wıeder eınmal die bekannte Regel
des lgnatıus Vo Loyola „Vertraue auf oftt als WCCI1I1 der I1 Erfolg alleın VOo.  - d1r
und nıcht VO Ott abhınge; arbeıte ber > als WCI1IL du nıchts, oftt ber alles be-
wiırkte Mıt csolchen Worten wırd ULLSCIC menschliche Mıtverantwortung keineswegs
geleugnet zurückgewiesen wırd 1L1UI C1I1LC vedanklıche der praktızıerte Überbetonung
der FKıgeninitiative, die siıch manchmal weEIgerLt überhaupt als Geschenk
annehmen collen STEINMETZ

Praktische Theologie
191 FARBIO UDo (7eWiIssEeN Glaube Relıgion Wandelt sıch die Religionsfreiheit? (Her-

der spektrum Freiburg ı Br Herder 20172 165 ISBEN 4 / 451

DiIe hıer vorgelegten Reden fragen W A die Religion für die Kultur treien Gesell-
cchaft bedeutet \Wıe hat ULLSCIC Rechtsordnung, WIC hat Grundgesetz das Verhält-
1115 Vo Staat und Religion veregelt? Das Büchlein hat cechs Kapıtel Im ersten (GEWIS-
C I1 Glaube, Religion Wandelt siıch dıe Religionsfreiheit? 15 34) beschäftigt sıch der
Autor MIi1C Art Abs des Grundgesetzes für die Bundesrepublık Deutschland
der folgendermafen lautet „Die Freiheit des Glaubens, des (jew1ssens und dıe Freiheit
des relıg1ösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich DiIie UL C-
STOTrTIEe Religionsausübung wırd vewährleistet CC \Wıe lässt sıch die Religionsfreiheit defi-
meren”? Vat I{ oibt folgende Beschreibung „Religionsfreiheıit besteht darın A4SSs
alle Menschen freı C111l 1ILLUSSCIL Vo jedem Zwang csowohl VOo.  - Seliten Einzelner WIC -
cellschaftlicher (sruppen, WIC jeglicher menschlichen Gewalt, dass 1 relig1ösen Iin-
I1 nıemand ZWUNSCIL wiırd, C111 (jew1ssen handeln, noch daran vehindert
wiırd, Prıvalt und Öffentlich, als einzelner oder ı Verbindung MI1 anderen (innerhalb der
vebührenden Grenzen) nach C 111CII (jew1ssen handeln Zu bedenken hat I1  b tre1-
ıch und das 1ST das eigentliche Problem das 1971 Fabıo hıer beschreibt), A4SSs siıch
Verständnıs der Religionsfreiheit wandelt ber nıcht MI1 klaren Tendenz die
C1I1LC der andere Rıchtung, Iso mehr der WEILLSCI Glaubens und Gewıissensftreiheit
mehr der WEILLSCI 1stanz des Staates den Religionsgemeinschaften Der offene
Staat und die plurale Gesellschaft (beides moderne Errungenschaften) verlangen nach

besser entwıickelten Fähigkeıit unterscheiden und MI1 Ungleichzeitigkeiten der
vegenläufigen Entwicklungen ratı1ıonal umzugehen

Im Z welıten Kap (Relatıvismus und Toleranz „postsäkularer“ e1t 35 56) edenkt
1971 Fabio zunächst den Begrıiff der Toleranz Toleranz 1ST die Bereıitschaftt C1I1LC 1abweı-
chende Überzeugung respektieren Das kennt den Begriff der Toleranz nıcht
und als Rechtsbegriff entzieht sıch die Toleranz SsCharien Konturi:erung Ungeach-
telt dessen 1ST dıe staatliıche Verpflichtung ZuUuUrFr Toleranz als ungeschriebenes Gebot der
Verfassung anerkannt Toleranz darf nıcht verwechselt werden MI1 Relatıvismus IDheser
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Spannungspole wollen gewiss noch gründlicher diskutiert werden, denn der interreligi-
öse Dialog ist weiterhin ergänzungsbedürftig – zumindest ergänzungsfähig. „Buddha 
meditiert. Jesus schreit.“ Das ist zwar ein verbreiteter Slogan, im Grunde jedoch nur 
eine sprachlich brillante Vereinfachung der komplexen Unterschiede. Jesus Christus, 
der ewig Frohe, erscheint freilich in der Gestalt unserer Freudlosigkeit und Trauer, un-
seres Weinens und Stöhnens in diesem Tal der Tränen, um uns aus der Knechtschaft des 
Seufzens in die verlorene Freude, ins verlorene Paradies zurückzuholen. Er selbst aber 
ist allezeit froh, immer in der visio beatifi ca, auch wenn er am Kreuz den Psalm 22 betet: 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich im Stich gelassen!“ (Mk 15,34). Jesus han-
delt weder „typisch“ noch „schematisch“. Vielmehr lässt er alle Möglichkeiten gelten, 
die im vollen Menschsein enthalten sind und verkündet jeweils das passende Wort im 
rechten Augenblick. Nur eine kontinuierliche Betrachtung des ganzen Lebens Jesu 
kann uns vor Einseitigkeiten bewahren und immer mehr in die Freiheit seiner Spiritua-
lität hineinführen. Die Gefahr des Quietismus im alltäglichen Leben mag erschreckend 
groß sein, die des übertreibenden Aktivismus ist keineswegs weniger schlimm. Wer 
diese Spannungen im Alltag verspürt, erinnere sich wieder einmal an die bekannte Regel 
des Ignatius von Loyola: „Vertraue so auf Gott, als wenn der ganze Erfolg allein von dir 
und nicht von Gott abhinge; arbeite aber so, als wenn du nichts, Gott aber alles be-
wirkte.“ Mit solchen Worten wird unsere menschliche Mitverantwortung keineswegs 
geleugnet; zurückgewiesen wird nur eine gedankliche oder praktizierte Überbetonung 
der Eigeninitiative, die sich manchmal sogar weigert, überhaupt etwas als Geschenk 
annehmen zu sollen.  F. J. Steinmetz S. J. 

4. Praktische Theologie

Di Fabio, Udo, Gewissen, Glaube, Religion. Wandelt sich die Religionsfreiheit? (Her-
der spektrum; 6316). Freiburg i. Br.: Herder 2012. 165 S., ISBN 978-3-451-06316-9. 

Die hier vorgelegten Reden fragen, was die Religion für die Kultur einer freien Gesell-
schaft bedeutet. Wie hat unsere Rechts ordnung, wie hat unser Grundgesetz das Verhält-
nis von Staat und Religion geregelt? Das Büchlein hat sechs Kapitel. Im ersten (Gewis-
sen, Glaube, Religion: Wandelt sich die Reli gionsfreiheit? 15–34) beschäftigt sich der 
Autor mit Art. 4 Abs. 1 u. 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch land, 
der folgendermaßen lautet: „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit 
des religiösen und weltanschau lichen Bekenntnisses sind unverletzlich. – Die unge-
störte Re ligionsausübung wird gewährleistet.“ Wie lässt sich die Reli gionsfreiheit defi -
nieren? Vat. II DH 2 gibt folgende Beschrei bung: „Religionsfreiheit besteht darin, dass 
alle Menschen frei sein müssen von jedem Zwang sowohl von Seiten Einzelner wie ge-
sellschaftlicher Gruppen, wie jeglicher menschlichen Gewalt, so dass in religiösen Din-
gen niemand gezwungen wird, gegen sein Gewissen zu handeln, noch daran gehindert 
wird, privat und öffentlich, als einzelner oder in Verbindung mit anderen (innerhalb der 
gebührenden Grenzen) nach seinem Gewis sen zu handeln.“ Zu bedenken hat man frei-
lich (und das ist das eigentliche Problem, das Di Fabio hier beschreibt), dass sich unser 
Verständnis der Religionsfreiheit wandelt – aber nicht mit einer klaren Tendenz in die 
eine oder andere Richtung, also mehr oder weniger Glaubens- und Gewissensfreiheit, 
mehr oder weniger Distanz des Staates zu den Religionsgemeinschaf ten. Der offene 
Staat und die plurale Gesellschaft (beides moderne Errungenschaften) verlangen nach 
einer besser entwi ckelten Fähigkeit zu unterscheiden und mit Ungleichzeitigkei ten oder 
gegenläufi gen Entwicklungen rational umzugehen. 

Im zweiten Kap. (Relativismus und Toleranz in „postsäku larer“ Zeit, 35–56) bedenkt 
Di Fabio zunächst den Begriff der Toleranz. Toleranz ist die Bereitschaft, eine abwei-
chende Über zeugung zu respektieren. Das GG kennt den Begriff der To leranz nicht, 
und als Rechtsbegriff entzieht sich die Toleranz einer scharfen Konturierung. Ungeach-
tet dessen ist die staat liche Verpfl ichtung zur Toleranz als ungeschriebenes Gebot der 
Verfassung anerkannt. Toleranz darf nicht verwechselt werden mit Relativismus. Dieser 
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entsteht, WL e1ne Gesellschaft aut den eıgenen Wahrheitsanspruch verzichtet elıne
Gefahr, die 1n der postsäkularen e1It Zur Versuchung wırd Demgegenüber unterstreicht

Autor: „Wer cse1ne Quellen kennt, W selınen Selbstwert nıcht relatıvıstisch C 1i-

schüttern lässt der AI nmıhılıstisch verzweıfelt, der hat eLlWwWAas x  L1, der hat eLlWwWAas
verkünden und lässt siıch durch Wıderspruch der uch Hame nıcht AUS dem TIrıtt T1N-
IL, Selbstbewusstsein 1St. e1ne Bedingung für Toleranz“ 5

Im drıitten Kap (Grundrechte 1n „multikulturellen“ Gesellschaften, — veht
SC Autor auf die Getfahr e1n, die den Grundrechten adurch droht, A4SSs 1n der Gesell-
cchaft elıne „kulturelle Fragmentierung“ (75) statthndet, die ihrerseılts die Basıs für die
Grundrechte ZerstOrt. Universelle Menschenrechte und staatlıche Grundrechte VEISPIE-
chen zeıtlose Geltung. Dıie Freiheit der Person, die Meinungsfreiheıit, das Recht auf kör-
perliche Unversehrtheit USW. sind keine Modethemen, die heute AMAFT wichtig sınd, ber
IHNOT CI schon halb VELDeSSCIL waren. Universelle Menschenrechte und cstaatlıche Grund-
rechte velten vielmehr als der eigentliche Kern der treiheitlich-demokratischen Ord-
ILULL5. „Die VESAMLE Rechtsordnung westlicher Herkunftt 1St. darauf eingestellt, A4SSs der
freje Mensch sıch nach eigener Vorstellung 1n Gemeininschaften bıindet, A4SSs eın klarer
Vorrang besteht für dıe Entscheidungsfreiheit gegenüber autorıtärer Macht 1n Kollekti-
VE  m Gemeinschaften, die auf der Willensfreiheit ıhrer Mıtglieder sıch yründen, verdie-
11  H Respekt, weıl S1e für eın lebendiges co7z1ales Leben und verade uch für die Möglıch-
keit ındıyıdueller Lebensführung unverzichtbar sind“ (68) In dieser Hınsıcht findet
treilıch 1n ULLSCICIL Tagen eın schleichender Wandel ährend die Grundrechte 1n
den fünfzıger und sechziger Jahren VO e1ıner weıitgehend übereinstımmenden und kul-
turell homogenen Gesellschaft IL, 1St. dieser Grundkonsens heute bedroht,
weıl ULLSCIC Gesellschaft „multikulturell“ veworden LSt. Und W 1St. noch AI nıcht A  C -
rnacht, W1e dieser Prozess endet. Auf jeden Fall macht die LICUC Unuübersichtlichkeit
vielen Bundesbürgern Angst.

Das viıerte Kap tragt dıe UÜberschrift „Staat und Kirche: Chrıistentum und Rechts-
kultur als Grundlage des Staatskırchenrechts“ 79-104). 1 Fabıo seht die urzeln
und Grundlagen des modernen Staates 1 11 Jhdt. Fur diese Sıcht stutzt siıch VOozxI

allem aut Harold Berman (Recht und Revolution. Dıie Bıldung der westlichen
Rechtstradıition) und Paolo Prodi (Fıne Geschichte der Gerechtigkeıit. Vom Recht (jO0t-
Les ZU modernen Rechtsstaat). Fassen WI1r dıe Gedanken des Autors 1n 1er Thesen
S Der moderne Staat wurde 1n Europa veboren. Dıie Staatsıdee veht WTr
uch auf antıke Herrschaftstraditionen zurück, wırd 4Ab VOozxI allem durch die römische
Kirche (miıt ıhrer Ordnung und ıhrem Recht) orbereıtet. Der moderne Staat konnte
erST annn unangefochten wachsen, als die Einheit und Harmonie der mıttelalterlichen
Welt der Christenheıit taktısch und als Idee untergegangen W Al. Diese Einheit ving Sspa-
testens mıiıt der Reformation und der Pluralisierung der Kontessionen nde. uch
nach dem nde der Einheit der mıiıttelalterlichen Welt Wl der Einfluss des Chrıisten-
[Uums aut die Rechtstradıitionen der europäischen Staaten Schaut I1  b siıch dıe
Entstehung der \We1imarer Verfassung und des Bonner Grundgesetzes) und ıhrer Kır-
chenartıkel . sieht ITLALIL, A4SSs die Vater der Weimarer Reichsverfassung WRV)
und des eın polıtisches Interesse daran hatten, dem eutschen olk das Chrıisten-
eum erhalten. Wer die WRV und das lediglich pragmatısch versteht, übersieht
die tiefe kulturelle Verknüpfung VOo.  - Christentum und Rechtskultur des deutschen
Verfassungsstaates.

Im untten Kap (Kırche und Staat, 105—-119) macht I Fabıo einıge€ Anmerkungen
zZzu Vertrag VO NOv. 1996 zwıischen dem Land Brandenburg und den evangelıschen
Landeskirchen 1n Brandenburg. Dıie moderne Tradıtıon der Vertrage zwıischen Staat
und Kırche(n) beginnt mıiıt der napoleonischen Epoche. Bıs weIıt 1n das Jhdt. hıneın

siıch allerdings verade die evangelıschen Landesherren schwer, dıe Kırchen als
vertragswürdıgen Partner anzuerkennen, weıl S1e die Landeskıirche als e1l ıhres Regı1-
mentfes bzw. des Staates ansahen. Das anderte sıch erst mıt der WRV VO 11 August
1919 Nun Kirche und Staat AMAFT ‚y wollten und usstien ber
menarb eıten. Das Zusammenwirken Vo Staat und Kırche lässt siıch besonders vul eı1ım
Religionsunterricht zeıgen. Hıer oilt Art. Abs „Der Religionsunterricht 1St. 1n
den Ööffentlichen Schulen mıt Ausnahme der bekenntnistreien Schulen ordentliches
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entsteht, wenn eine Gesellschaft auf den eigenen Wahrheitsanspruch verzichtet – eine 
Gefahr, die in der postsäkularen Zeit zur Versuchung wird. Demgegenüber un terstreicht 
unser Autor: „Wer seine Quellen kennt, wer seinen Selbstwert nicht relativistisch er-
schüttern lässt oder gar nihilistisch verzweifelt, der hat etwas zu sagen, der hat et was zu 
verkünden und lässt sich durch Widerspruch oder auch Häme nicht aus dem Tritt brin-
gen. Selbstbewusstsein ist eine Bedingung für Toleranz“ (51 f.). 

Im dritten Kap. (Grundrechte in „multikulturellen“ Ge sellschaften, 57–77) geht un-
ser Autor auf die Gefahr ein, die den Grundrechten dadurch droht, dass in der Gesell-
schaft eine „kulturelle Fragmentierung“ (75) stattfi ndet, die ihrerseits die Basis für die 
Grundrechte zerstört. Universelle Menschen rechte und staatliche Grundrechte verspre-
chen zeitlose Gel tung. Die Freiheit der Person, die Meinungsfreiheit, das Recht auf kör-
perliche Unversehrtheit usw. sind keine Modethemen, die heute zwar wichtig sind, aber 
morgen schon halb vergessen wä ren. Universelle Menschenrechte und staatliche Grund-
rechte gelten vielmehr als der eigentliche Kern der freiheitlich-demokratischen Ord-
nung. „Die gesamte Rechtsordnung westlicher Herkunft ist darauf eingestellt, dass der 
freie Mensch sich nach eigener Vorstellung in Gemeinschaften bindet, dass ein klarer 
Vorrang besteht für die Entscheidungsfreiheit gegenüber autoritärer Macht in Kollekti-
ven. Gemeinschaften, die auf der Willensfreiheit ihrer Mitglieder sich gründen, verdie-
nen Re spekt, weil sie für ein lebendiges soziales Leben und gerade auch für die Möglich-
keit individueller Lebensführung unver zichtbar sind“ (68). In dieser Hinsicht fi ndet 
freilich in unseren Tagen ein schleichender Wandel statt. Während die Grund rechte in 
den fünfziger und sechziger Jahren von einer weitgehend übereinstimmenden und kul-
turell homogenen Gesell schaft getragen waren, ist dieser Grundkonsens heute bedroht, 
weil unsere Gesellschaft „multikulturell“ geworden ist. Und es ist noch gar nicht ausge-
macht, wie dieser Prozess en det. Auf jeden Fall macht die neue Unübersichtlichkeit 
vielen Bundesbürgern Angst. 

Das vierte Kap. trägt die Überschrift „Staat und Kirche: Christentum und Rechts-
kultur als Grundlage des Staatskirchen rechts“ (79–104). Di Fabio sieht die Wurzeln 
und Grundlagen des modernen Staates im 11. Jhdt. Für diese Sicht stützt er sich vor 
allem auf Harold J. Berman (Recht und Revolution. Die Bil dung der westlichen 
Rechtstradition) und Paolo Prodi (Eine Geschichte der Gerechtigkeit. Vom Recht Got-
tes zum modernen Rechtsstaat). Fassen wir die Gedanken des Autors in vier Thesen 
zusammen: 1. Der moderne Staat wurde in Europa geboren. Die Staatsidee geht zwar 
auch auf antike Herrschaftstraditionen zurück, wird aber vor allem durch die römische 
Kirche (mit ihrer Ordnung und ihrem Recht) vorbereitet. 2. Der moderne Staat konnte 
erst dann unangefochten wachsen, als die Einheit und Harmonie der mittelalterlichen 
Welt der Christenheit fak tisch und als Idee untergegangen war. Diese Einheit ging spä-
testens mit der Reformation und der Pluralisierung der Konfes sionen zu Ende. 3. Auch 
nach dem Ende der Einheit der mittel alterlichen Welt war der Einfl uss des Christen-
tums auf die Rechts traditionen der europäischen Staaten enorm. 4. Schaut man sich die 
Entstehung der Weimarer Verfassung (und des Bon ner Grundgesetzes) und ihrer Kir-
chenartikel an, so sieht man, dass die Väter der Weimarer Reichsverfassung (= WRV) 
und des GG ein politisches Interesse daran hatten, dem deutschen Volk das Christen-
tum zu erhalten. Wer die WRV und das GG lediglich pragmatisch versteht, über sieht 
die tiefe kulturelle Verknüpfung von Christentum und Rechtskultur des deutschen 
Verfassungsstaates. 

Im fünften Kap. (Kirche und Staat, 105–119) macht Di Fa bio einige Anmerkungen 
zum Vertrag vom 8. Nov. 1996 zwi schen dem Land Brandenburg und den evangelischen 
Landeskirchen in Brandenburg. Die moderne Tradition der Verträge zwischen Staat 
und Kirche(n) beginnt mit der napoleonischen Epoche. Bis weit in das 19. Jhdt. hinein 
taten sich allerdings gerade die evangelischen Landesherren schwer, die Kirchen als 
vertrags würdigen Partner anzuerkennen, weil sie die Landeskirche als Teil ihres Regi-
mentes bzw. des Staates ansahen. Das änderte sich erst mit der WRV vom 11. August 
1919. Nun waren Kirche und Staat zwar getrennt, wollten und mussten aber zusam-
menarbeiten. Das Zusammenwirken von Staat und Kirche lässt sich besonders gut beim 
Religionsunterricht zeigen. Hier gilt Art. 7 Abs. 3 GG: „Der Religionsunterricht ist in 
den öffent lichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches 
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Lehrtach. Unbeschadet des staatlıchen Autsichtsrechtes wırd der Religionsunterricht 1n
Übereinstimmung mıt den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteılt. Keıiın
Lehrer dart selınen Wıillen verpflichtet werden, Religionsunterricht erteilen.“

Man betont 1mM Allgemeinen die Vorteıile, welche dıe Kırchen AUS dem Zusammenwiır-
ken mıiıt dem Staat zıiehen (Kırchensteuer, theologische Fakultäten, Religionsunter-
richt etc.); 1 Fabio unterstreicht 4Ab uch den \Wert der Kırchen (besser: den \Wert der
Gläubigen) für das Fundament des Staates. „ IS veht dem Staatskirchenrecht und se1iner
vertragliıchen Ausgestaltung eben nıcht 1LL1UI e1ne Wırkungsverbesserung der Relig1-
onsfreıheıt, sondern uch e1ne Stärkung der kulturellen Voraussetzungen des tre1-
heıitlichen Verfassungsstaates“ (1

Im csechsten Kap (Religi0n: Fundament der Belastung der Demokratıe? 121—-142)
veht der Autor noch einmal aut den „ Wert“ der Religion für den Staat e11M. Er stellt
Fragen Ww1e diese: Haben Katholizismus bzw. Protestantıismus die Demokratie beför-
dert der behindert? Driftet umgekehrt elıne entwickelte Demaokratıie mıt e1ıner vewıssen
Sachgesetzlichkeit Säkularısıerung und relıg10nsfeindlıcher Aufklärung? Passen Is-
lam und Demokratie Z  T1, der sind S1e instıtutionelle Antagonisten? Be1 der
Äntwort kann siıch nıcht eınen „Prütbericht für Demokratieverträglichkeit“ han-
deln, sondern darum, eın allgemeıines Raster für die Beantwortung colcher Fragen
erstellen. Eıne PYSsSie Konstante 1n eınem csolchen Raster besteht darın, A4SSs alle Staatsge-
alt VOo. olk ausgeht. Demokratie heifit Selh stbestimmung e1nes Volkes Diese Selbst-
bestimmung wırd 1n Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Der Souveran 1St. das Volk,
WCCI1I1 W mıiıt Mehrheit entscheidet. 7 weıte Konstante: Der demokratische Mehrheits-
wille 1St. begrenzt durch subjektive Grundrechte der Burger vgl Art. 1—1 GG) Hıer
waren CILLLEIL: die Wuürde des Menschen, die Gileichheit VOozr! dem (JeSsetZ, die Gileich-
berechtigung VOo.  - Mannn und Frau, die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheıt, der be-
sondere Schutz für Ehe und Famılıie, dıe Versammlungsfreiheit, die freie Berufswahl, die
Unverletzlichkeit der Wohnung, das Recht auf E1gentum Drıitte Konstante: Ver-
aNntWOrTUN: VOozr! Ott. In der Präambel des heifit „Im Bewusstsein cse1ner Verant-
WOrLuUuNg VOozxI Ott und den MenschenBUCHBESPRECHUNGEN  Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht ın  Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein  Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.“  — Man betont im Allgemeinen die Vorteile, welche die Kirchen aus dem Zusammenwir-  ken mit dem Staat ziehen (Kirchensteuer, theologische Fakultäten, Religionsunter-  richt etc.); Di Fabio unterstreicht aber auch den Wert der Kirchen (besser: den Wert der  Gläubigen) für das Fundament des Staates. „Es geht dem Staatskirchenrecht und seiner  vertraglichen Ausgestaltung eben nicht nur um eine Wirkungsverbesserung der Religi-  onsfreiheit, sondern auch um eine Stärkung der kulturellen Voraussetzungen des frei-  heitlichen Verfassungsstaates“ (112).  Im sechsten Kap. (Religion: Fundament oder Belastung der Demokratie? 121-142)  geht der Autor noch einmal auf den „Wert“ der Religion für den Staat ein. Er stellt  Fragen wie diese: Haben Katholizismus bzw. Protestantismus die Demokratie beför-  dert oder behindert? Driftet umgekehrt eine entwickelte Demokratie mit einer gewissen  Sachgesetzlichkeit zu Säkularisierung und religionsfeindlicher Aufklärung? Passen Is-  lam und Demokratie zusammen, oder sind sıe institutionelle Antagonisten? Bei der  Antwort kann es sich nicht um einen „Prüfbericht für Demokratieverträglichkeit“ han-  deln, sondern darum, ein allgemeines Raster für die Beantwortung solcher Fragen zu  erstellen. Eine erste Konstante in einem solchen Raster besteht darin, dass alle Staatsge-  walt vom Volk ausgeht. Demokratie heißt Selbstbestimmung eines Volkes. Diese Selbst-  bestimmung wird in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Der Souverän ist das Volk,  wenn es mit Mehrheit entscheidet. Zweite Konstante: Der demokratische Mehrheits-  wille ist begrenzt durch subjektive Grundrechte der Bürger (vgl. Art. 1-19 GG). Hier  wären zu nennen: die Würde des Menschen, die Gleichheit vor dem Gesetz, die Gleich-  berechtigung von Mann und Frau, die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit, der be-  sondere Schutz für Ehe und Familie, die Versammlungsfreiheit, die freie Berufswahl, die  Unverletzlichkeit der Wohnung, das Recht auf Eigentum u. v. a. Dritte Konstante: Ver-  antwortung vor Gott. In der Präambel des GG heißt es: „Im Bewusstsein seiner Verant-  wortung vor Gott und den Menschen ... hat das Deutsche Volk ... dieses Grundgesetz  der Bundesrepublik Deutschland beschlossen.“ Selbst die als souverän gedachte verfas-  sungsgebende Gewalt eines Volkes hat eine höhere Instanz, der sie Rechenschaft able-  gen muss. Freilich ist diese dritte Konstante (= Verantwortung vor Gott) keineswegs  selbstverständlich. Sie muss immer wieder durch Menschen (also hier: Gläubige) wach-  gehalten werden. „Religion und Kirchen, die aus den ... Quellen neuzeitlicher Huma-  nıtät und Säkularität schöpfen, Glaubensbekenntnisse und Religionen, die sich neu auf  dieses Fundament stellen und in dieser Rechtsordnung einen legitimen Rahmen für den  eigenen Glauben und in der Achtung des Anderen sehen, sind unentbehrlich für die  lebendige Demokratie“ (142).  Ich habe das vorliegende Buch mit großem Interesse gelesen. Sein Inhalt freilich ist  alles andere als selbstverständlich. Vieles von dem, was Di Fabio schreibt, muss erst  noch genauer ausbuchstabiert und in der Praxis ausprobiert werden. So werden uns  diese Probleme noch lange beschäftigen.  R. SEBOTTS. J.  VoecTt, Markus, Prinzıp Nachhaltigkeit. Ein Entwurf aus theologisch-ethischer  Perspektive (Hochschulschriften zur Nachhaltigkeit; Band 39). München: oekom  22010. 555 S., ISBN 978-3-86581-091-5.  Es gibt wenige Begriffe des politischen Diskurses, die in den letzten Jahrzehnten derar-  tige Verbreitung fanden und gleichzeitig so ihre ursprüngliche Bedeutung einbüßten  wie der des „sustainable development“. Was vor einem Vierteljahrhundert als umfassen-  des Konzept globaler Entwicklung angedacht war, steht zu häufig nur noch als Syno-  nym für „Dauerhaftigkeit“. Ein Grund liegt wohl in der kolossalen Größe des Gegen-  stands. Markus Vogt markiert dies auf dem hinteren Buchumschlag mit den Worten:  „Fine klimaverträgliche Transformation des Fortschrittsbegriffs, ein globalisierungsfä-  higes Modell von Wohlstand und eine Integration von Markt und Moral sind wesentli-  che Bedingungen für eine gerechte Weltgesellschaft. Die Suche hiernach bündelt sich in  316hat das Deutsche olkBUCHBESPRECHUNGEN  Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht ın  Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein  Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.“  — Man betont im Allgemeinen die Vorteile, welche die Kirchen aus dem Zusammenwir-  ken mit dem Staat ziehen (Kirchensteuer, theologische Fakultäten, Religionsunter-  richt etc.); Di Fabio unterstreicht aber auch den Wert der Kirchen (besser: den Wert der  Gläubigen) für das Fundament des Staates. „Es geht dem Staatskirchenrecht und seiner  vertraglichen Ausgestaltung eben nicht nur um eine Wirkungsverbesserung der Religi-  onsfreiheit, sondern auch um eine Stärkung der kulturellen Voraussetzungen des frei-  heitlichen Verfassungsstaates“ (112).  Im sechsten Kap. (Religion: Fundament oder Belastung der Demokratie? 121-142)  geht der Autor noch einmal auf den „Wert“ der Religion für den Staat ein. Er stellt  Fragen wie diese: Haben Katholizismus bzw. Protestantismus die Demokratie beför-  dert oder behindert? Driftet umgekehrt eine entwickelte Demokratie mit einer gewissen  Sachgesetzlichkeit zu Säkularisierung und religionsfeindlicher Aufklärung? Passen Is-  lam und Demokratie zusammen, oder sind sıe institutionelle Antagonisten? Bei der  Antwort kann es sich nicht um einen „Prüfbericht für Demokratieverträglichkeit“ han-  deln, sondern darum, ein allgemeines Raster für die Beantwortung solcher Fragen zu  erstellen. Eine erste Konstante in einem solchen Raster besteht darin, dass alle Staatsge-  walt vom Volk ausgeht. Demokratie heißt Selbstbestimmung eines Volkes. Diese Selbst-  bestimmung wird in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Der Souverän ist das Volk,  wenn es mit Mehrheit entscheidet. Zweite Konstante: Der demokratische Mehrheits-  wille ist begrenzt durch subjektive Grundrechte der Bürger (vgl. Art. 1-19 GG). Hier  wären zu nennen: die Würde des Menschen, die Gleichheit vor dem Gesetz, die Gleich-  berechtigung von Mann und Frau, die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit, der be-  sondere Schutz für Ehe und Familie, die Versammlungsfreiheit, die freie Berufswahl, die  Unverletzlichkeit der Wohnung, das Recht auf Eigentum u. v. a. Dritte Konstante: Ver-  antwortung vor Gott. In der Präambel des GG heißt es: „Im Bewusstsein seiner Verant-  wortung vor Gott und den Menschen ... hat das Deutsche Volk ... dieses Grundgesetz  der Bundesrepublik Deutschland beschlossen.“ Selbst die als souverän gedachte verfas-  sungsgebende Gewalt eines Volkes hat eine höhere Instanz, der sie Rechenschaft able-  gen muss. Freilich ist diese dritte Konstante (= Verantwortung vor Gott) keineswegs  selbstverständlich. Sie muss immer wieder durch Menschen (also hier: Gläubige) wach-  gehalten werden. „Religion und Kirchen, die aus den ... Quellen neuzeitlicher Huma-  nıtät und Säkularität schöpfen, Glaubensbekenntnisse und Religionen, die sich neu auf  dieses Fundament stellen und in dieser Rechtsordnung einen legitimen Rahmen für den  eigenen Glauben und in der Achtung des Anderen sehen, sind unentbehrlich für die  lebendige Demokratie“ (142).  Ich habe das vorliegende Buch mit großem Interesse gelesen. Sein Inhalt freilich ist  alles andere als selbstverständlich. Vieles von dem, was Di Fabio schreibt, muss erst  noch genauer ausbuchstabiert und in der Praxis ausprobiert werden. So werden uns  diese Probleme noch lange beschäftigen.  R. SEBOTTS. J.  VoecTt, Markus, Prinzıp Nachhaltigkeit. Ein Entwurf aus theologisch-ethischer  Perspektive (Hochschulschriften zur Nachhaltigkeit; Band 39). München: oekom  22010. 555 S., ISBN 978-3-86581-091-5.  Es gibt wenige Begriffe des politischen Diskurses, die in den letzten Jahrzehnten derar-  tige Verbreitung fanden und gleichzeitig so ihre ursprüngliche Bedeutung einbüßten  wie der des „sustainable development“. Was vor einem Vierteljahrhundert als umfassen-  des Konzept globaler Entwicklung angedacht war, steht zu häufig nur noch als Syno-  nym für „Dauerhaftigkeit“. Ein Grund liegt wohl in der kolossalen Größe des Gegen-  stands. Markus Vogt markiert dies auf dem hinteren Buchumschlag mit den Worten:  „Fine klimaverträgliche Transformation des Fortschrittsbegriffs, ein globalisierungsfä-  higes Modell von Wohlstand und eine Integration von Markt und Moral sind wesentli-  che Bedingungen für eine gerechte Weltgesellschaft. Die Suche hiernach bündelt sich in  316dieses Grundgesetz
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vehalten werden. „Relıgion und Kirchen, die AUS denBUCHBESPRECHUNGEN  Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht ın  Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein  Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.“  — Man betont im Allgemeinen die Vorteile, welche die Kirchen aus dem Zusammenwir-  ken mit dem Staat ziehen (Kirchensteuer, theologische Fakultäten, Religionsunter-  richt etc.); Di Fabio unterstreicht aber auch den Wert der Kirchen (besser: den Wert der  Gläubigen) für das Fundament des Staates. „Es geht dem Staatskirchenrecht und seiner  vertraglichen Ausgestaltung eben nicht nur um eine Wirkungsverbesserung der Religi-  onsfreiheit, sondern auch um eine Stärkung der kulturellen Voraussetzungen des frei-  heitlichen Verfassungsstaates“ (112).  Im sechsten Kap. (Religion: Fundament oder Belastung der Demokratie? 121-142)  geht der Autor noch einmal auf den „Wert“ der Religion für den Staat ein. Er stellt  Fragen wie diese: Haben Katholizismus bzw. Protestantismus die Demokratie beför-  dert oder behindert? Driftet umgekehrt eine entwickelte Demokratie mit einer gewissen  Sachgesetzlichkeit zu Säkularisierung und religionsfeindlicher Aufklärung? Passen Is-  lam und Demokratie zusammen, oder sind sıe institutionelle Antagonisten? Bei der  Antwort kann es sich nicht um einen „Prüfbericht für Demokratieverträglichkeit“ han-  deln, sondern darum, ein allgemeines Raster für die Beantwortung solcher Fragen zu  erstellen. Eine erste Konstante in einem solchen Raster besteht darin, dass alle Staatsge-  walt vom Volk ausgeht. Demokratie heißt Selbstbestimmung eines Volkes. Diese Selbst-  bestimmung wird in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Der Souverän ist das Volk,  wenn es mit Mehrheit entscheidet. Zweite Konstante: Der demokratische Mehrheits-  wille ist begrenzt durch subjektive Grundrechte der Bürger (vgl. Art. 1-19 GG). Hier  wären zu nennen: die Würde des Menschen, die Gleichheit vor dem Gesetz, die Gleich-  berechtigung von Mann und Frau, die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit, der be-  sondere Schutz für Ehe und Familie, die Versammlungsfreiheit, die freie Berufswahl, die  Unverletzlichkeit der Wohnung, das Recht auf Eigentum u. v. a. Dritte Konstante: Ver-  antwortung vor Gott. In der Präambel des GG heißt es: „Im Bewusstsein seiner Verant-  wortung vor Gott und den Menschen ... hat das Deutsche Volk ... dieses Grundgesetz  der Bundesrepublik Deutschland beschlossen.“ Selbst die als souverän gedachte verfas-  sungsgebende Gewalt eines Volkes hat eine höhere Instanz, der sie Rechenschaft able-  gen muss. Freilich ist diese dritte Konstante (= Verantwortung vor Gott) keineswegs  selbstverständlich. Sie muss immer wieder durch Menschen (also hier: Gläubige) wach-  gehalten werden. „Religion und Kirchen, die aus den ... Quellen neuzeitlicher Huma-  nıtät und Säkularität schöpfen, Glaubensbekenntnisse und Religionen, die sich neu auf  dieses Fundament stellen und in dieser Rechtsordnung einen legitimen Rahmen für den  eigenen Glauben und in der Achtung des Anderen sehen, sind unentbehrlich für die  lebendige Demokratie“ (142).  Ich habe das vorliegende Buch mit großem Interesse gelesen. Sein Inhalt freilich ist  alles andere als selbstverständlich. Vieles von dem, was Di Fabio schreibt, muss erst  noch genauer ausbuchstabiert und in der Praxis ausprobiert werden. So werden uns  diese Probleme noch lange beschäftigen.  R. SEBOTTS. J.  VoecTt, Markus, Prinzıp Nachhaltigkeit. Ein Entwurf aus theologisch-ethischer  Perspektive (Hochschulschriften zur Nachhaltigkeit; Band 39). München: oekom  22010. 555 S., ISBN 978-3-86581-091-5.  Es gibt wenige Begriffe des politischen Diskurses, die in den letzten Jahrzehnten derar-  tige Verbreitung fanden und gleichzeitig so ihre ursprüngliche Bedeutung einbüßten  wie der des „sustainable development“. Was vor einem Vierteljahrhundert als umfassen-  des Konzept globaler Entwicklung angedacht war, steht zu häufig nur noch als Syno-  nym für „Dauerhaftigkeit“. Ein Grund liegt wohl in der kolossalen Größe des Gegen-  stands. Markus Vogt markiert dies auf dem hinteren Buchumschlag mit den Worten:  „Fine klimaverträgliche Transformation des Fortschrittsbegriffs, ein globalisierungsfä-  higes Modell von Wohlstand und eine Integration von Markt und Moral sind wesentli-  che Bedingungen für eine gerechte Weltgesellschaft. Die Suche hiernach bündelt sich in  316Quellen neuzeıtlicher Huma-
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Lehr fach.  Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein 
 Lehrer darf gegen seinen Willen verpfl ichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.“ 
– Man betont im Allgemeinen die Vorteile, welche die Kirchen aus dem Zusammenwir-
ken mit dem Staat ziehen (Kirchensteuer, theologische Fakultäten, Religionsunter-
richt etc.); Di Fabio unterstreicht aber auch den Wert der Kirchen (besser: den Wert der 
Gläubigen) für das Fundament des Staates. „Es geht dem Staatskirchenrecht und seiner 
vertraglichen Ausgestaltung eben nicht nur um eine Wirkungsverbesserung der Religi-
onsfreiheit, sondern auch um eine Stärkung der kulturellen Voraussetzungen des frei-
heitlichen Verfassungsstaates“ (112). 

Im sechsten Kap. (Religion: Fundament oder Belastung der Demokratie? 121–142) 
geht der Autor noch einmal auf den „Wert“ der Religion für den Staat ein. Er stellt 
Fragen wie die se: Haben Katholizismus bzw. Protestantismus die Demokratie beför-
dert oder behindert? Driftet umgekehrt eine entwickelte Demokratie mit einer gewissen 
Sachgesetzlichkeit zu Säkulari sierung und religionsfeindlicher Aufklärung? Passen Is-
lam und Demokratie zusammen, oder sind sie institutionelle Antagonis ten? Bei der 
Antwort kann es sich nicht um einen „Prüfbericht für Demokratieverträglichkeit“ han-
deln, sondern darum, ein allgemeines Raster für die Beantwortung solcher Fragen zu 
er stellen. Eine erste Konstante in einem solchen Raster besteht darin, dass alle Staatsge-
walt vom Volk ausgeht. Demokratie heißt Selbstbestimmung eines Volkes. Diese Selbst-
bestimmung wird in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Der Souverän ist das Volk, 
wenn es mit Mehrheit entscheidet. Zweite Konstante: Der demokratische Mehrheits-
wille ist begrenzt durch subjektive Grundrechte der Bürger (vgl. Art. 1–19 GG). Hier 
wären zu nen nen: die Würde des Menschen, die Gleichheit vor dem Gesetz, die Gleich-
berechtigung von Mann und Frau, die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit, der be-
sondere Schutz für Ehe und Fami lie, die Versammlungsfreiheit, die freie Berufswahl, die 
Un verletzlichkeit der Wohnung, das Recht auf Eigentum u. v. a. Dritte Konstante: Ver-
antwortung vor Gott. In der Präambel des GG heißt es: „Im Bewusstsein seiner Verant-
wortung vor Gott und den Menschen … hat das Deutsche Volk … dieses Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland beschlossen.“ Selbst die als souverän gedachte verfas-
sungsgebende Gewalt eines Volkes hat eine höhere Instanz, der sie Rechenschaft able-
gen muss. Frei lich ist diese dritte Konstante (= Verantwortung vor Gott) kei neswegs 
selbstver ständlich. Sie muss immer wieder durch Menschen (also hier: Gläubige) wach-
gehalten werden. „Religion und Kirchen, die aus den … Quellen neuzeitlicher Huma-
nität und Säkularität schöpfen, Glau bensbekenntnisse und Religionen, die sich neu auf 
dieses Fundament stellen und in dieser Rechts ordnung einen legitimen Rahmen für den 
eigenen Glauben und in der Achtung des Anderen sehen, sind unentbehrlich für die 
lebendige Demokratie“ (142). 

Ich habe das vorliegende Buch mit großem Interesse gelesen. Sein Inhalt freilich ist 
alles andere als selbstverständlich. Vieles von dem, was Di Fabio schreibt, muss erst 
noch genauer ausbuchstabiert und in der Praxis ausprobiert werden. So werden uns 
diese Probleme noch lange be schäftigen.  R. Sebott S. J. 

Vogt, Markus, Prinzip Nachhaltigkeit. Ein Entwurf aus theologisch-ethischer
Per spektive (Hochschulschriften zur Nachhaltigkeit; Band 39). München: oekom
22010. 555 S., ISBN 978-3-86581-091-5.

Es gibt wenige Begriffe des politischen Diskurses, die in den letzten Jahrzehnten derar-
tige Verbreitung fanden und gleichzeitig so ihre ursprüngliche Bedeutung einbüßten 
wie der des „sustainable development“. Was vor einem Vierteljahrhundert als umfassen-
des Konzept globaler Entwicklung angedacht war, steht zu häufi g nur noch als Syno-
nym für „Dauerhaftigkeit“. Ein Grund liegt wohl in der kolossalen Größe des Gegen-
stands. Markus Vogt markiert dies auf dem hinteren Buchumschlag mit den Worten: 
„Eine klimaverträgliche Transformation des Fortschrittsbegriffs, ein globalisierungsfä-
higes Modell von Wohlstand und eine Integration von Markt und Moral sind wesentli-
che Bedingungen für eine gerechte Weltgesellschaft. Die Suche hiernach bündelt sich in 


